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Gemeindeversammlung 
 
Der Gemeinderat Geroldswil lädt die stimmberechtigten Einwohnerinnen und 
Einwohner zur Gemeindeversammlung vom Montag, 2. Dezember 2013,  
20.00 Uhr im Gemeindesaal im Zentrum ein. 
 

Geschäfte 
1. Voranschlag und Festsetzung Steuerfuss 2014 
2. Aufstockung Gemeindehaus – Bauabrechnung 
3. Personalverordnung - Neuerlass 
4. Polizeiverordnung - Totalrevision 
5. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz 
 

Die Anträge und Akten sowie das Stimmregister liegen ab 18. November 2013 
in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidiales, 1. Stock, zur Einsicht auf. 
Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz über einen Gegenstand der Gemein-
deverwaltung von allgemeinem Interesse sind spätestens 10 Arbeitstage vor der 
Versammlung schriftlich und unterzeichnet dem Gemeinderat Geroldswil, 
Huebwiesenstrasse 34, Postfach 131, 8954 Geroldswil einzureichen. 
 
Geroldswil, 1. November 2013 Gemeinderat Geroldswil 

 
 
 

 


